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Urde man zweifeln, ob der Betreffende giltig getauft iſt, ſo
müſste in beiden Fällen der absolutio (Onditionata auch baptismus
(Conditionatus vorausgehen.

alzburg. gn Rieder, Theologie-Profeſſor
III (Applicatio Dro populo.) Das Feſt Johannes

des Täufers iſt bei uns ein aufgehobener Feiertag, aber die Pfarrer
haben die Pflicht dieſem Tage für das olk zu applicieren.
Fällt das Feſt auf einen Sonntag, ſo genügt man der doppelten
Applicationspflicht (Sonntag und 49 durch eine einmalige li⸗
cation. ber der Pfarrer unterläſst die Application auch dann,
enn das Feſt auf einen ochentag fällt, weil eS nämlich zugleich
das Titularfeſt ſeiner iſt Seine Argumentation iſt olgende:
Das olk begeht das Titularfe niemals dem betreffenden 0

en⸗
tage, ondern immer darauffolgenden onntage. Ferner chreibt
die II für dieſen Sonntag eine feierliche otivmeſſe vom
vor Es iſt alſo die Solemnität des Feſtes und mit ihr die Appli⸗
cation auf den Sonntag verlegt, oder mit andern Worten: 5
applicieren iſt dann, das olk in der 1 iſt und das Feſt
feierlich egangen ird Ergo beſteht für dieſen Sonntag eine
0  E  6 Applicationspflicht, und dieſer genügt man nach den be
ſtehenden Geſetzen durch eine einmalige Application. Was iſt nuUun.
ber die Praxis dieſes arrer und deren Begründung zu ſagen

Von einer so0lemnitas IN POpulo, Solemnitas ESti., von
einer eſtfeier Iim liturgiſchen Sinne, alſo auch von einer Verlegung
erſelben, kann hier nicht die ede ſein Dazu gehört außer dem
Officium m Brevier und als nothwendige Bedingung die
obligatio fOTi. das iſt die Pfli eine Meſſe bren und ſich von
knechtlichen Arbeiten zu enthalten. Die äußere Feierlichkeit von
Seite des Volkes iſt Nebenſache. Nun hat aber das Feſt Johannes
des Täufers keine Feſtfeier; nich und für ſich denn
gehört 3 den abgeſchafften Feiertagen, die Obligatio fori iſt
aufgehoben; auch nicht In dem genannten Falle als itulus écclesiae;
denn das Titularfe einer 1 war niemals ein festum fori.
ondern ird nUur Iim Officium von dem der Kirche adſcribierten
Clerus egangen; auch nicht deshalb, eil CS vielleicht zugleich Orts⸗
patrocinium wäre; denn die Ortspatroeinien, die wirkliche Feiertage
ſind, ſind bei uns alle aufgehoben, bis auf das inzige Feſt des
Landespatrons. Noch weniger wird die Solemnität des Feſtes be
ründet durch eine feierliche Votivmeſſe. Denn eine ſo

e, mag ſie
vorgeſchrieben oder bloß facultativ ſein, iſt nicht Urſache, ſondern
bloß eine olge der Feſtfeier; ſie wird zur ung der Feſtfeier
vorgeſchrieben oder rlaubt, wenn die Feſtmeſſe mit dem Officium
im Breviere von der Feſtfeier ge werden muſs Uebrigens iſt
nebenbei bemerken, daſs onntage innerhalb der ctav des
Titularfeſtes die feierliche Votivmeſſe weder vorgeſchrieben noch all⸗
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gemein rlaubt iſt, ondern daſs dazu ein beſonderes ndult erforderlich
iſt Sept 1871 Schüch, 590.

Ferner Are eine derartige Verlegung der Feſtfeier allein
alle Regel Nach den Regeln der Translation wird ein Feſt

wenn CS auf einen gehinderten Tag 0 nur quoa Offieium
missam verlegt, die solemnitas In DOPulo bleibt aber für den be
treffenden Tag der * ird das Feſt quoa chorum t forum
verlegt, und das gilt ſpeciell vom Mari  H  2 Verkündigung, wenn
eS auf den Charfreitag oder Charſamstag fällt Niemals aber ird
die solemnitas 68 1 allein verlegt, während das Officium bleibt
les findet nur ausnahmsweiſe ＋ wie in Frankreich bei
gewiſſen Feſten
Translation

Bei uns aber gelten die allgemeinen Regeln der
Wenn daher das I das Titularfeſt der KircheSonntage innerhalb der ctav feiert, ſo iſt das weder eine elerliturgiſchen Sinne, noch kann man agen, daſs ſie auf dieſenSonntag 9 worden iſt

II Geſetzt den Fall, der Pfarrer hätte Im erſten Punkte Recht,das Feſt 0 wirklich eine Solemnität und dieſe wäre auf den
Sonntag verlegt, ſo müſste trotzdem dem Wochentage, aufwelchen das Feſt fällt, applicieren. „Quare etSi Solemnitas
esti. Ut V Gallia. transfertur 1 Proximam Dominieam
diem. Sacerdotes amen 1PS0 die, 9u Officium 6811 habetur.applicare deben E  mM  U 60 Mor VOI II 196

III Auf die Ausführungen des Pfarrers könnte man kurzerwidern: An dem Johannes des Täufers iſt applicierenund für ſich, nicht eil eS Titularfeſt der Kirche iſt; denn fürdas Titularfeſt iſt keine Application vorgeſchrieben. Daher muſsIn die 180 festi appliciert werden, nicht aber dann, wenn das
olk dieſes Feſt als Titularfeſt feierlich begehtHeiligenkreuz. rof Dir Lambert Studeny

Das Beichten der Schulkinder nach einemgeſchriebenen Zettel.) erden die Schulkinder durch den ate
eten auf die Er2 gut vorbereitet und ird eine zwar kürzere,aber Umſomehr für das Herz berechnete Vorbereitung unmittelbar
auch vor den nachfolgenden Beichten nicht vernachläſſigt, ˙o wächund erſtar die dem kindlichen Alter eigene Gewiſſenhaftigkeit,und die Kinder ſind in der Regel ſehr beſorgt, alle ihre Sünden

zu erkennen und in der El anzugeben. Es kommt nicht ſeltenvor, daſs Kinder in wenigen Minuten nach erhaltener Abſolutionund häufiger noch vor der heil Communion, wenn dieſe den Tagnach der Beicht ſtattfindet, noch einmal zur Beichte kommen,eine und die andere Uher vergeſſene Sünde nachträglich anzugeben.Der manchmal großen Gewiſſenhaftigkeit oder gar Aengſt

—lichkeit der Kinder wollen einige Katecheten dadurch zu kommen,daſs ſie ihnen einen Beichtſpiegel un die Hand und dazu den ath


